
Editorial

Gestaltungsalternativen für die Beteiligung von Erben 
an Familienunternehmen

INHALT

Editorial
Gestaltungsalternativen für  
die Beteiligung von Erben an 
 Familienunternehmen 1

Wirtschaft und Recht
Elternteilzeit – Fallstricke für  
Arbeitgeber 2

Bilanzierung
Das Corona-Virus und die  
Bilanzierung im Jahresabschluss 2

Unternehmensbesteuerung
Ausgefallene Gesellschafter- 
darlehen bei der vermögens-
verwaltenden GmbH 2

Kommentar
Gesellschafterversammlung im 
Online-Chatraum 3

Alle Steuerzahler
Unbegrenzter Werbungskostenabzug  
für das Homeoffice in der Corona- 
Krise? 3

Vererben und Schenken
Steuerhinterziehungszinsen aufgrund 
unterlassener Schenkungsanzeige 4

Immobilien
BFH zeigt sich bei steuerfreier 
 Veräußerung von Privatimmobilien  
nach Eigennutzung großzügig 4

ATG intern
Wir gratulieren . . .  4

Bei der Weitergabe von Anteilen an Familien-
unternehmen zeigen sich vielschichtige 
 Probleme, die neben wirtschaftlichen und 
steuerlichen Aspekten vor allem durch fami-
liäre Gesichtspunkte gekennzeichnet sind. 
Einerseits erweitert sich häufig die Anzahl 
der Erben von Generation zu Generation. 
Andererseits sind nicht alle Erben fähig oder 
willens, die Gesellschafterrechte zielführend 
im Interesse des Unternehmens auszuüben. 
Dennoch ist es meistens die Zielsetzung  
der vererbenden Generation, die Erben zu 
gleichen Teilen an den Unternehmensver-
mögen und dem künftigen Unternehmens-
erfolg zu beteiligen.

In dieser Situation, in der einzelne Erben 
zwar an dem Unternehmen beteiligt werden 
sollen, diese jedoch entweder nicht willens 
oder fähig sind, eine Gesellschafterposition 
zielführend auszuüben, eignen sich die 
 Beteiligungsformen der sogenannten stillen 
Beteiligung respektive der sogenannten 
 Unterbeteiligung.

Die stille Gesellschaft ist die Beteiligung am 
Handelsgewerbe eines anderen und ist in 
ihren Grundzügen im HGB geregelt. Durch 
eine stille Gesellschafterstellung kann eine 
Partizipation am Unternehmensergebnis er-
folgen, ohne dass der stille Gesellschafter an 
der Geschäftsführung beteiligt wird, Zugriff 
auf das Vermögen des Handelsgewerbes  
hat oder eine persönliche Haftung eingeht. 
Demgegenüber kann eine Verlustbetei-
ligung, die ohnehin auf die Höhe der Einlage 
beschränkt ist, gänzlich abbedungen werden. 
Still heißt die Gesellschaft, weil es sich um 
eine reine Innengesellschaft handelt, die 
nach außen nicht in Erscheinung tritt. Da die 
gesetzlichen Vorschriften zur stillen Gesell-
schaft dispositiv sind, lässt sich diese sehr 
variabel ausgestalten.

Neben der stillen Gesellschaft kann sich 
eine Unterbeteiligung anbieten, die keine 
Partizipation an einer Gesellschaft vermittelt, 
sondern am Gesellschaftsanteil eines Ge-
sellschafters, dem sogenannten Hauptbe-
teiligten. Aufgrund des Fehlens expliziter 
gesetzlicher Regelungen lässt sich eine 
 Unterbeteiligung weitgehend frei gestalten, 
jedoch ist für die Ausgestaltung einer 
 Unterbeteiligung der Gesellschaftsvertrag 
der Hauptgesellschaft maßgeblich.

Thomas Vogl
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater
Geschäftsführer und Partner der ATG
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Wirtschaft und Recht

Elternteilzeit – Fallstricke für Arbeitgeber

Unternehmensbesteuerung

Ausgefallene Gesellschafterdarlehen bei der vermögensverwaltenden GmbH

Bei der Begründung und Formulierung der 
Ablehnung eines Teilzeitverlangens eines 
Arbeitnehmers in der Elternzeit müs sen 
 Arbeitgeber und Personalchefs ein ge-
steigertes Maß an Sorgfalt aufwenden. In 
einem Urteil des Bundesarbeitsgerichts im 
September 2019 wurde entschieden, dass 
eine Berufung nur auf diejenigen Gründe 
statthaft wäre, die bereits im Ablehnungs-

schreiben enthalten waren. Nach dieser 
Rechtsprechung ist klar: Wenn der Arbeit-
geber bekannte oder konkret absehbare 
Gründe im Ab lehnungsschreiben nicht 
 angibt, trägt er die Konsequenzen. Damit 
verdichtet sich die bisherige arbeitnehmer-
freundliche Linie. Eine gewisse Erleichterung 
gibt es für den Arbeitgeber. Im Ablehnungs-
schreiben muss nur der wesentliche Kern 

der betrieblichen Hinderungsgründe benannt 
sein, einer sub stantiierten Darlegung bedarf 
es nicht. Die Sorgfaltspflicht trifft zukünftig 
beide Parteien des Arbeitsverhältnisses: So 
kann der Arbeitnehmer nach Antragstellung 
die gewünschte Verteilung der Arbeitszeit 
nicht mehr ein seitig ändern, wenn die Ver-
teilung der  Arbeitszeit eine Bedingung für 
den Teilzeitantrag war.

Die Gründung einer vermögensverwalten-
den GmbH mit Holdingfunktion kann vor 
 allem aus steuerlicher Sicht sinnvoll sein. Bei 
einer positiven Entwicklung der Vermögens- 
und Ertragslage bleiben beispielsweise 
 Dividenden und Veräußerungsgewinne un-
ter bestimmten Voraussetzungen zu 95 % 
bei der steuerlichen Gewinnermittlung außer 
Ansatz. Im Krisenfall verhindert die zwischen-
geschaltete Holding aber auch eine optimale 
Nutzung von Verlusten, weil eine Verrech-
nung mit anderen positiven Ein künften nur 
eingeschränkt möglich ist.

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat in einer 
 aktuellen Entscheidung seine Rechtsprechung 
zur steuerlichen Behandlung des Ausfalls 
von Gesellschafterdarlehen weiter konkre-

tisiert. Es ging um die Frage, ob ausgefallene 
Gesellschafterdarlehen, die ein über eine 
Holding mittelbar beteiligter Gesellschafter 
direkt an die Beteiligung gegeben hat, als 
Betriebsausgaben abgezogen werden können, 
da nach Ansicht des Gesellschafters eine 
gewerbliche Darlehenshingabe vorlag.

Der BFH hat jedoch entschieden, dass auch 
hohe Darlehenssummen nicht ohne Weiteres 
zu einer gewerblichen Darlehenshingabe 
führen. Eine gewerbliche Darlehenshingabe 
und damit der potenzielle Betriebsaus -
gaben abzug bei Ausfall des Darlehens 
 setzen das Tatbestandsmerkmal der Teil-
nahme am allgemeinen wirtschaftlichen 
Verkehr voraus, das heißt, die Tätigkeit 
muss am Markt gegen Entgelt und für Dritte 
äußerlich erkennbar angeboten werden.

Eine Darlehensgewährung ausschließlich für 
eigene Rechnung deutet hingegen im Regel-
fall darauf hin, dass der Rahmen der privaten 
Vermögensverwaltung nicht überschritten 
wird und somit gerade keine gewerbliche 
Tätigkeit vorliegt. Zwar führt der endgültige 
(teilweise) Ausfall einer Darlehensforderung 
in der privaten Vermögenssphäre nach den 
kontrovers diskutierten Änderungen durch 
das Jahressteuergesetz 2019 grundsätzlich 
zu einem steuerlich anzuerkennenden Ver-
lust bei den Einkünften aus Kapitalver-
mögen. Jedoch enthält die Neuregelung eine 
Beschränkung der Verlustverrechnung auf 
einen Betrag von 10.000 € pro Jahr.

Bilanzierung

Das Corona-Virus und die Bilanzierung im Jahresabschluss

Die aktuelle Corona-Pandemie hat verschie-
dene Auswirkungen auf die Erstellung des 
Jahresabschlusses. Die zentrale Frage ist,  
ob der Ausbruch und die wirtschaftlichen 
Folgen des Corona-Virus als wertbegrün-
dende Ereignisse im Jahr 2019 oder erst 
2020 stattfanden. Wertbegründende Um-
stände, die erst 2020 stattfanden, haben 
keinen Einfluss auf die Bewertung zum 
31.12.2019. Erste Fälle von Infektionen bei 
Menschen sind jedoch bereits Anfang 
 Dezember 2019 bekanntgeworden. Da aber 
erst die sprunghafte Ausweitung der Infek-
tionen zu den aktuellen wirtschaftlichen 
Auswirkungen geführt hat und diese Aus-
weitung erst ab Januar 2020 aufgetreten ist, 
ist nach Auffassung des Instituts der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) in der Regel trotzdem 
davon auszugehen, dass das Auftreten des 

Corona-Virus als weltweite Gefahr wertbe-
gründend dem Jahr 2020 zuzuordnen ist 
und etwaige bilanzielle Konsequenzen in 
 Bilanz und  Gewinn- und Verlustrechnung 
erst in Abschlüssen mit Stichtag nach dem 
31.12.2019 zu berücksichtigen sind. Diese 
Meinung wird in der Literatur jedoch nicht 
einheitlich vertreten. 

Anhang
Werden die Entwicklungen rund um das 
 Corona-Virus nach den obigen Überlegungen 
im Jahr 2020 als wertbegründend einge-
stuft, ist im Anhang des Jahresabschlusses 
zum 31.12.2019 über Art und finanzielle Aus-
wirkungen zu berichten, wenn die Auswir-
kungen der Corona-Krise einen „Vorgang von 
besonderer Bedeutung“ darstellen. Das muss 
jedes Unternehmen im Einzelfall entscheiden. 

Lagebericht
Eine Berichtspflicht zur Auswirkung des 
 Corona-Virus im Risikobericht des Lage-
berichts besteht, wenn die möglichen Ent-
wicklungen zu negativen Abweichungen von 
Prognosen oder Zielen des Unternehmens 
führen können, es sich dabei um ein wesent-
liches Einzelrisiko handelt und anderenfalls 
kein zutreffendes Bild von der Risikolage des 
Unternehmens vermittelt wird. Insbesondere 
ist über bestandsgefährdende Risiken zu 
 berichten. Wenn bereits eine geänderte 
 Erwartung des Managements zu den prog-
nostizierten Leistungsindikatoren besteht, 
ist das im Prognosebericht zu verarbeiten.
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Kommentar

Gesellschafterversammlung im Online-Chatraum

Alle Steuerzahler

Unbegrenzter Werbungskostenabzug für das Homeoffice in der Corona-Krise? 

Thorsten Waibel
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht
Geschäftsführer und Partner der ATG

Das Virus hat das Gesellschaftsrecht infiziert. 
In unzähligen Unternehmen sind Beschlüsse 
in Versammlungen zu fassen, die im  Moment 
unter den Restriktionen des gesetzge-
berischen Shutdowns entweder überhaupt 
nicht stattfinden oder – unter Beachtung des 
Vorsichtsprinzips – nicht statt finden sollen. 
Dagegen stehen statutarische Vorgaben für 
die Abhaltung von Gesellschafterversamm-
lungen mit der Zielrichtung einer effizienten 
Willensbildung und gleichzeitig unter Wah-
rung von Minderheitsrechten. Die Kompetenz-
abstufungen der Organe liegen auf Eis, sind 
faktisch suspendiert. Gleichzeitig ist zu 
 beobachten, dass unter dem Einfluss der 
schlagartigen Umstellungen – bis in die 
kleinsten Kapillaren unseres gesellschaft-
lichen Lebens – Lösungen statthaft werden, 
von denen man gemeint hätte, dass sie als 
bürokratische  Monumente nicht verrückbar 
wären. Indus trie 4.0 hält Einzug: Der Ge-
setzgeber unternimmt – vorerst begrenzt auf 
das Jahr 2020 – mit  seinem Corona-Gesetz 
(CoronaG) einen vorsich tigen Schritt in eine 
vermutlich anhaltend digitalere Welt der 
Durchführung von Mitgliederversammlungen 
und Gremien sitzungen. Gesellschaften, Ge- 
nossen schaften, Vereine und Stiftungen 
brauchen den Diskurs, die Abwägung und 
die Entscheidungspfade, damit die ver ant-
wort lichen Personen in Versammlungen und 
 Sitzungen Ent scheidungen im Beschlussweg 

herbei führen können. Das gilt für stan-
dardisierte  Beschlussgegenstände (Jahres-
abschluss,  Gewinnverwendung, Amtsträger-
bestellung)  genauso wie für punktuelle Ent-
scheidungen  gerade in Zeiten des gebotenen 
Krisen managements. Das CoronaG sieht im 
Zuge digitaler Erleichterungen temporäre 
Ausnahmen von strengen gesetzlichen 
Forma lien vor. Für das Krisenjahr 2020 wird 
die erforderliche Flexibilität geschaffen, um 
kurzfristig und unter breiter Ausnutzung 
 virtueller Abhaltungsformen (Videokonfe-
renzen, Chat-Rooms) über das Wann und 
Wie der Abhaltung einer Gesellschafter-
versammlung zu entscheiden. Für GmbHs 
etwa wird die bislang schon relativ flexible 
Handhabung erweitert, wonach Beschlüsse 
in Schrift- oder Textform nun nicht mit Ein-
verständnis sämtlicher, sondern lediglich 
mit einfacher Mehrheit der Gesellschafter 
gefasst werden können. Versammlungen 
ohne physische Präsenz werden auch für 
Genossenschaften und Vereine ohne ent-
sprechende Satzungsregelung ermöglicht. 
Vereine können Beschlüsse außerhalb  
von Versammlungen fassen. Organe von 
Ge nossenschaften, Vereinen, Stiftungen und 
WEGs, deren Amtszeit abgelaufen ist, 
 bleiben vor übergehend im Amt, sofern eine 
Neubestellung nicht möglich ist. Für WEGs 
schließlich wird angeordnet, dass der zuletzt 
beschlossene Wirtschaftsplan bis zum 

 Beschluss  eines neuen Wirtschaftsplans 
gilt. Die Frist für die Zulässigkeit der Ein-
tragung einer Umwandlung wird von acht 
auf zwölf Monate verlängert. Die legitime 
Intention ist, die Schlagkraft und die Hand-
lungsfähigkeit der Rechtseinheiten zu ge-
währleisten. Das bringt zum einen Rechts-
sicherheit, zum  anderen nimmt man freilich 
erhebliche  Verkürzungen des Minderheiten-
schutzes in Kauf. Das bedarf einer ver-
fassungs recht lichen Rechtfertigung: Der 
Gesetzgeber rechtfertigt die Einschnitte mit 
den besonderen Umständen des Lebens-
schutzes und durch eine zeitliche und sach-
liche Begrenzung; ob das trägt und wie es 
2021 weitergeht, bleibt abzuwarten.

Ein vollständiger Abzug der Kosten für das 
häusliche Arbeitszimmer ist im Allgemeinen 
nur möglich, wenn dort der Mittelpunkt der 
gesamten betrieblichen und beruflichen 
 Betätigung des Steuerpflichtigen ist. Bei 
 unregelmäßigem Homeoffice wird die Mit-
arbeiterin oder der Mitarbeiter überwiegend 
im Büro des Arbeitgebers tätig. In dem Fall 
kommt höchstens ein Abzug von bis zu 

1.250 € im Jahr in Betracht, aber auch nur 
dann, wenn dem Arbeitnehmer – zumindest 
an den betroffenen Tagen – kein anderer 
 Arbeitsplatz zur Verfügung steht. Bei einer 
Corona-bedingten betrieblichen Verpflich-
tung zur Arbeit im Homeoffice steht kein 
Arbeitsplatz im Büro zur Verfügung. Des-
halb sollte für die anfallenden Aufwend-
ungen in diesem Zeitraum zumindest ein 

 Werbungskostenabzug bis zur Höhe von 
1.250 €, gegebenenfalls aber auch vollstän-
dig,  möglich sein. Die Abzugsmöglichkeiten 
 bestehen laut aktuellen Vorschriften jedoch 
nur dann, wenn der Arbeitnehmer über ein 
steuerrechtlich anzuerkennendes häus liches 
Arbeitszimmer verfügt. Die  Arbeit am 
 heimischen Esstisch eröffnet  dagegen keine 
Abzugsfähigkeit.
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Immobilien

BFH zeigt sich bei steuerfreier Veräußerung von Privatimmobilien nach 
Eigennutzung großzügig

Frau Elena Schwarz ganz herzlich zum  bestandenen 
Steuerberaterexamen! 

Frau Schwarz hat ein Studium der Wirtschaftspädagogik in 
Kassel absolviert und ist seitdem in den Bereichen Wirt-
schaftsprüfung und Steuerberatung tätig. Seit 2018 ist sie 
für die ATG tätig und bereitete sich berufsbegleitend auf die 
anspruchsvolle Prüfung zur Steuerberaterin vor.
 
Für ihre berufliche Zukunft wünschen wir Frau Schwarz viel 
Erfolg und freuen uns auf die gemeinsame Arbeit zum 
 Besten unserer Mandanten.

ATG intern

Wir gratulieren...

Immobilien des steuerlichen Privatvermögens 
können steuerfrei verkauft werden, wenn 
zwischen Anschaffung und Veräußerung 
mindestens zehn Jahre liegen. Bei Veräuße-
rung der eigenen Wohnimmobilie gilt die 
Steuerbefreiung jedoch auch bei Nichtein-
haltung der Frist, nämlich dann, wenn die 
Immobilie seit der Anschaffung ausschließ-
lich oder zumindest im Kalenderjahr der 
Veräußerung sowie in den beiden vorange-
gangenen Jahren zu eigenen Wohnzwecken 
genutzt wurde. Genau diese zweite Alter-
native ist nun strittig geworden und musste 
vom Bundesfinanzhof (BFH) näher unter-
sucht werden. Steuerzahler und Finanzamt 
waren sich nämlich uneinig, ob es ausreicht, 
wenn im Jahr vor der Veräußerung zumin-

dest zeitweilig eine Eigennutzung erfolgte 
und die Immobilie ansonsten fremdver-
mietet wurde.

Der BFH hat sich hier nun großzügig ge- 
zeigt und entschieden, dass sich die Selbst-
nutzung zwar auf das ganze mittlere Kalen-
derjahr erstrecken muss, es im ersten Jahr 
und im Jahr der Veräußerung aber ausreicht, 
wenn die Wohnung an zumindest einem Tag 
selbst genutzt wird. 

Die Entscheidung ist für verschiedene Fälle 
interessant: Soll die selbst genutzte Immo-
bilie veräußert werden und kommt es bis   
zur Veräußerung zu einer zeitweiligen Ver-
mietung (z. B. an den künftigen Käufer), 

muss das der Steuerfreiheit nicht entgegen-
stehen. Wird die Eigennutzung erst vor der 
Ver äußerung aufgenommen, ist für die 
Steuerfreiheit keine Nutzung über drei   
Jahre, sondern nur über ein Jahr und – im 
Idealfall – zwei Tage notwendig.

Im Übrigen hat das Finanzgericht Baden-
Württemberg entschieden, dass sich die 
Steuerfreiheit auch auf einen im Rahmen 
 einer nichtselbstständigen Arbeit als häus-
liches  Arbeitszimmer genutzten, unterge-
ordneten Teil einer Wohnung erstreckt.  
Es bleibt  abzuwarten, ob sich der BFH im 
Revisionsverfahren auch hier großzügig 
 zeigen wird.

Vererben und Schenken

Steuerhinterziehungszinsen aufgrund unterlassener Schenkungsanzeige
Schenkungen sind dem Finanzamt innerhalb 
von drei Monaten anzuzeigen, wenn der 
Schenkung nicht ausnahmsweise ein nota-
riell beurkundeter Vertrag zugrunde liegt. 
Betroffen sind z. B. Geldschenkungen oder 
die Übertragung von Kapitalvermögen. Wird 
die Schenkung nicht angezeigt und kommt 
es dadurch zu gar keiner oder erst zu einer 

 späteren Festsetzung der Schenkungsteuer, 
kann eine Steuerhinterziehung vorliegen. 
Strafrechtlich kann der Hinterziehung mit 
einer Selbstanzeige begegnet werden. Trotz-
dem werden auf eine (viel) später festge-
setzte Schenkungsteuer Hinterziehungs zinsen 
in Höhe von derzeit 6 % pro Jahr erhoben. 
Der Zinslauf für die Hinterziehungszinsen 

beginnt dabei nach aktueller Recht-
sprechung des Bundesfinanzhofs mit dem 
Tag, an dem bei ordnungsgemäßer Anzeige 
und unter Berücksichtigung der durch-
schnittlichen Bearbeitungsdauer beim zu-
ständigen Finanzamt ein Schenkungsteuer-
bescheid ergangen wäre.
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